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Das austretende Hangwasser soll über offene Gräben an der Nordseite und Westseite abgeleitet 

werden. Dabei soll das auf der Nordseite abgefangene Wasser in den bereits bestehenden Überlauf 

in der Straße „Hinteres Iltisfeld" eingeleitet werden. Ob die Dimensionierung dafür ausreicht wird 

angezweifelt. Dieser Überlauf wurde für das Baugebiet Hinteres Iltisfeld angelegt. Die Erweiterung 

des Gebietes wurde wohl noch nicht mit einberechnet. Außerdem ist er in den letzten 20 Jahren 

verlandet und hat nicht mehr das ursprüngliche Fassungsvermögen. Die Darstellung der 

Wassergräben ist für mich aus den Planunterlagen nicht ersichtlich, auch nicht, wie die angrenzenden 

Grundstücke gegen ein Überlaufen geschützt werden sollen. 

4) PFG3 Festsetzung 

Die Fläche zum Anpflanzen ist kaum umsetzbar. Durch Garagenzufahrten, Stellplätze und Zugänge zu 

den Häusern verbleibt nahezu keine Fläche die begrünt werden kann. Im Hainbuchenweg ist 

ebenfalls nahezu die gesamte Vorgartenfläche versiegelt. 

5) Garagenstandorte 

Die Garagenstandorte vor allem in der Rudolf-Martin-Str. sind sehr unterschiedlich. Die Baufenster 

für die Gebäude sind teilweise näher an der Straße als die Baufenster für die Garagen. Könnten diese 

Garagenbaufenster nicht näher an die Straße gelegt werden? 

6) Pflanzgebot „Baum"  

Auf privaten Grundstücken, sowie im öffentlichen Straßenraum ist dieses Pflanzgebot geplant. Im 

öffentlichen Straßenraum wird angeregt die Bäume durch Poller  o.ä.  vor Beschädigungen zu 

schützen. In diesem Zusammenhang wird angeregt abgegangene Bäume entlang der Straße „Hinteres 

Iltisfeld" nachzupflanzen und ebenfalls zu schützen. 

7) Pflanzgebote beim „Mehrfamilienhaus" 

Die Pflanzgebote sind in Anbetracht notwendiger Feuerwehrzufahrten schwierig umzusetzen. 

8) Baufenster „Mehrfamilienhaus" 

Das Baufenster reicht in östlicher Richtung sehr nahe an die vorhandene Bebauung heran. In 

Anbetracht dessen, dass diese Fläche wahrscheinlich durch einen Bauträger bebaut wird, sollte hier 

mehr Abstand eingeplant werden. Bauträger nutzen das Baufenster im Allgemeinen stärker aus, als 

dies Private tun. Vielleicht könnte hier das gesamte Baufenster nach Westen verschoben werden. 

9) Gebäudehöhe- Mehrfamilienhaus 

Die Gebäudehöhe ist mit 9,50 mgeplant. Die nördlich angrenzenden Einfamilienhäuser haben eine  

max.  Gebäudehöhe von 6,50 m. Da ein Stockwerk gewöhnlich 2,5 m Höhe hat, würden bei einer  max.  

Gebäudehöhe von 9,00 m die Einfamilienhäuser immernoch um 1 Stockwerk überragt. Für die 

Besonnung der Einfamilienhäuser ist jede Höhenreduzierung bergüßenswert. 

10) Parkplätze 

Durch die senkrecht angeordneten öffentlichen Parkplätze vor dem Mehrfamilienhaus wird die 

Straße optisch sehr breit. Dies hat oft zur Folge, dass sich die Geschwindigkeiten der Fahrzeuge stark 






